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Änderung der Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung des Studiengangs  
Master of Science in Food Science  

an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg  
(Hamburg University of Applied Sciences)  

vom 16. August 2018 zuletzt geändert am 20. Mai 2021 
 

vom 2. Dezember 2021 
 
Das Präsidium der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat am 2. Dezember 
2021 nach § 108 Absatz 1 Satz 3 Hamburgisches Hochschulgesetz – HmbHG - vom 18. Juli 2001 
(HmbGVBl. S. 171), zuletzt geändert am 17. Juni 2021 (HmbGVBl. S. 468), die am 25. November 2021 
gemäß § 91 Absatz 2 Nummer 1 HmbHG vom Fakultätsrat der Fakultät Life Sciences, auf Vorschlag 
des Departmentsrats Ökotrophologie vom 11. November 2021 gemäß §§ 16 Absatz 4 Nummer 2, 
14 Absatz 3 Nummer 2 Grundordnung der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
i.V.m. § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und Absatz 5 HmbHG beschlossene „Änderung der 
Studiengangsspezifischen Prüfungs- und Studienordnung des Studiengangs Master of Science in 
Food Science an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg University 
of Applied Sciences) vom 16. August 2018 zuletzt geändert am 20. Mai 2021“ in der nachstehenden 
Fassung genehmigt. 
 
§ 1 Änderungen  
Die Studiengangsspezifische Prüfungs- und Studienordnung des Studiengangs Master of Science 
in Food Science an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg (Hamburg University 
of Applied Sciences) vom 16. August 2018 (Hochschulanzeiger Nr. 135/2018, S. 8), zuletzt geändert 
am 20. Mai 2021 (Hochschulanzeiger Nr. 168/2021, S. 49), wird wie folgt geändert:  
 
§ 2 wird wie folgt geändert:  
§ 2 Absatz 4 erhält folgende neue Fassung: 
„(4) Die Studierenden haben die Möglichkeit, ihr Studium mit Modulen im Umfang von bis zu 30 CP 
aus dem Lehrangebot von Masterstudiengängen der HAW Hamburg und anderer in- oder 
ausländischer Hochschulen selbst zusammenzustellen, sofern diese einen inhaltlichen Bezug zum 
Masterstudium haben. Diese Zusammenstellung der Module bedarf nach erfolgter Einwilligung 
der*des Studienfachberaters*in der Genehmigung durch den Prüfungsausschuss. Eine Änderung 
der Modulwahl ist nur einmal möglich. Sind alle Wiederholungsmöglichkeiten für 
Prüfungsleistungen nach der APSO-INGI in einem der selbst zusammengestellten Module 
ausgeschöpft, ist ein Wechsel zu einem anderen Modul nicht mehr zulässig.“  
 
§ 2 Inkrafttreten  
Diese Änderung der Prüfungs- und Studienordnung tritt mit Veröffentlichung im 
Hochschulanzeiger der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg in Kraft. 
 

Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg 
Hamburg, den 2. Dezember 2021 

  


